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53/02 - Kreis Coesfeld

Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Kreises
Coesfeld über die Erhebung von Gebühren für Amts-
handlungen nach dem Fleisch- und Geflügelfleisch-
hygienegesetz vom 30.10.2002

Aufgrund

- Richtlinie 85/73 EWG des Rates vom 29. Januar 1985
(Abl. Nr. L 32 vom 05. Februar 1985) in der zur Zeit
geltenden Fassung sowie Entscheidung des Rates
88/408 (Abl. Nr. 194 vom 22.07.1988)

- § 24 Fleischhygienegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 08.07.1993 (BGBl. I S. 1189) in
der zur Zeit geltenden Fassung

- § 26 Geflügelfleischhygienegesetz vom 17.07.1996
(BGBl. I S. 991) in der zur Zeit geltenden Fassung

- § 1 Gesetz über die Kosten der Fleisch- und
Geflügelfleischhygiene vom 16.12.1998 (GV. NRW. S.
775) in der zur Zeit geltenden Fassung

- § 1 Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem
Gebiet der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene vom
19.01.1999 (GV. NRW. S. 41) in der zur Zeit gelten-
den Fassung

- § 1 Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über
die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene
vom 06.05.1999 (GV. NRW. S. 156) in der zur Zeit
geltenden Fassung

- §§ 1, 2, 4 und 5 Kommunalabgabengesetz vom
21.10.1969 (GV. NRW. S. 712) in der zur Zeit geltenden
Fassung

- §§ 5 und 26 Abs. 1 Buchstabe f Kreisordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) in der zur
Zeit geltenden Fassung

hat der Kreistag des Kreises Coesfeld am 30.10.2002 folgende
Satzung beschlossen:

Artikel I

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von
Gebühren für Amtshand-lungen nach dem Fleischhygiene-
gesetz und dem Geflügelfleischhygienegesetz vom
12. Dezember 2001 wird wie folgt geändert:

§ 3 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

(2) Diese Pauschalgebühren entsprechen nicht den tatsächli-
chen Untersuchungskosten. Deshalb werden abweichend von
diesen Gebühren folgende Gebühren je Tier erhoben:

Tierart/Schlachtgewicht Gebühr

für ausgewachsene Rinder 0,71 €
für Jungrinder 0,64 €
für Schweine und Wildschweine
unter 25 kg und 25 kg oder mehr 0,16 €
für Schafe und Ziegen unter 12 kg,
12 – 18 kg und über 18 kg 0,18 €
für Einhufer 4,44 €.
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Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in
Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (KrO NW) gegen diese Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr
geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 30.10.2002

gez. Pixa
Landrat

54/02 - Kreis Coesfeld

Öffentliche Auslegung des Entwurfs zur 3. Änderung des
Landschaftsplanes „Coesfelder Heide-Flamschen“

Der Kreis Coesfeld -untere Landschaftsbehörde- beabsich-
tigt, den Landschaftsplan „Coesfelder Heide – Flamschen“
auf Grund des § 29 in Verbindung mit §§ 27 bis 28a sowie der
§§ 16 bis 26 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushalts
und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz –
LG) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
vom 21.07.2000 zu ändern.

Die Änderung betrifft insbesondere folgende Themenberei-
che:

- die von der Bundsrepublik Deutschland gemäß der
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie -FFH-Gebiete- (92/43/
EWG) der europäischen Union benannten Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung erfordern eine Änderung
des Landschaftsplanes „Coesfelder Heide –
Flamschen“. Diese Gebiete stellen einen Bestandteil
des zu schaffenden zusammenhängenden europäi-
schen ökologischen Netzes „Natura 2000“ dar und sind
in entsprechende Schutzgebiete (§ 20/21 LG) auszu-
weisen,

- das Bauen im Außenbereich (Landschaftsschutzgebie-
te) wird auf Grund neuer bzw geänderter Rechtsgrund-
lagen für privilegierte Vorhaben harmonisiert,

- der Geltungsbereich des Landschaftsplanes wird ge-
genüber neuer in Kraft getretener Bebauungspläne
(Stand Juni 2002) zurückgenommen,

- redaktionelle Änderungen/Klarstellungen.

Die geänderten textlichen Darstellungen und Festsetzungen
mit Erläuterungen bilden zusammen mit der geänderten
Entwicklungs- und Festsetzungskarte die 3. Änderung des
Landschaftsplanes „Coesfelder Heide - Flamschen“.

Der § 62 LG (Schutz bestimmter Biotope) bleibt von den
Festsetzungen unberührt und stellt gegenüber den Festset-
zungen des Landschaftsplanes (3.Änderung) höheres Recht
dar, welches auch durch evtl. entgegenstehende Festsetzun-
gen des Landschaftsplanes nicht unwirksam wird.

Die Plangrenzen ergeben sich im übrigen aus dem anliegen-
den Übersichtsplan.

Der Entwurf zur 3. Änderung des Landschaftsplanes
„Coesfelder Heide – Flamschen“ liegt gemäß § 27c Abs. 1 LG
in der Zeit vom

18.11.2002 bis 19.12.2002

beim
Landrat des Kreises Coesfeld
- untere Landschaftsbehörde -

370.2 – Abteilung Naturschutz- und Landschaftspflege
Gebäude I, Zimmer 227

Friedrich-Ebert-Str. 7
48653 Coesfeld

während der Dienststunden
montags bis donnerstags 08.30 – 12.00 Uhr

14.00 – 16.00 Uhr
und
freitags von 08.30 – 12.00 Uhr

öffentlich zur Einsicht aus.

Während der Auslegungsfrist können Anregungen und Be-
denken zum ausgelegten Entwurf des Landschaftsplanes
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden.

Rechtsgrundlagen:

- §§ 27 – 28a sowie §§ 16 – 26 des Gesetzes zur Siche-
rung des Naturhaushalts und zur Entwicklung der Land-
schaft (Landschaftsgesetz – LG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568),

- §§ 6 – 12 der Verordnung zur Durchführung des
Landschaftsgesetzes (DVO-LG) vom 22.10.1986 (GV
NRW S. 683), zuletzt geändert durch Verordnung vom
18.10.1994 (GV NRW S. 934),

- Beschluss des Kreisausschusses des Kreises Coesfeld
vom 09.10.2002,

Coesfeld, den 21.10.2002

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Pixa
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Anlage zu 54/02 - Kreis Coesfeld
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55/02 - Sparkasse Coesfeld

Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbü-
chern der Sparkasse Coesfeld

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Coesfeld mit der Nr.
312024474 geführten Spareinlage beantragt das Aufgebot
des hierüber ausgestellten Sparkassenbuches.

Wir, die
SPARKASSE COESFELD
- Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck -
in Dülmen
fordern den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum
23.01.2003 seine Rechte unter Vorlage des obigen Sparkas-
senbuches anzumelden.
Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

48249 Dülmen, den 23.10.2002

SPARKASSE COESFELD
- Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck -
Der Vorstand
gez. Krumme

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Coesfeld mit der Nr.
301048161 geführten Spareinlage beantragt das Aufgebot
des hierüber ausgestellten Sparkassenbuches.

Wir, die
SPARKASSE COESFELD
- Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck -
in Dülmen
fordern den Inhaber der Urkunde auf, spätestens bis zum
04.02.2003 seine Rechte unter Vorlage des obigen Sparkas-
senbuches anzumelden.
Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

48249 Dülmen, den 04.11.2002

SPARKASSE COESFELD
- Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck -
Der Vorstand

gez. Krumme

Bekanntmachung

Das von der Sparkasse Coesfeld ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 330757717 erklären wir, die

Sparkasse Coesfeld
-Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck - in Dülmen

hiermit für kraftlos.

48249 Dülmen, den 23.10.2002

Sparkasse Coesfeld
-Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen -
Der Vorstand
gez. Krumme

Bekanntmachung

Das von der Sparkasse Coesfeld ausgestellte Sparkassen-
buch Nr. 332012095 erklären wir, die

Sparkasse Coesfeld
-Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen und Billerbeck - in Dülmen

hiermit für kraftlos.

48249 Dülmen, den 23.10.2002

Sparkasse Coesfeld
-Zweckverbandssparkasse des Kreises Coesfeld und der
Städte Coesfeld, Dülmen -
Der Vorstand
gez. Krumme


